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erfolgte in ersier Linıe deren sozıaler Aktıivitäten 1ın den Oftentlichkeit VO katholischer Seite. Dabei WAar Kardınal
Slums un der Verteilung VO: Flugblättern. Offiziell WU[I- Stephan Kım der überhaupt, der wıederholt un NEI -
den daraus VO Regierungsseıte Umsturzpläne konstruiert. schrocken se1it Begınn des Kriegsrechts seıine mahnende Stimme
Auttallend WAar, da{fß dıe Verhaftung erTSt lange nach den „De- erhoben hat Allerdings tand ıcht einmal allen Bı-
lıkten“ vorgenomMen wurde. Wahrscheinlich hatten sıch die schöten die nötige Unterstützung. Von Regierungsseite bzw
Behörden des auch VO Regierungsseite propagandıstıisch VO Geheimdienst wırd seıtdem Druck gESECIZL bzw
grofß herausgestellten Evangelisationsfeldzuges VO Bılly Gra- bespitzelt. Dennoch der myster1ösen Umständen
ham zunächst zurückgehalten. Biılly Graham und Präsıdent kürzlich AuUuS$ Japan entführte Oppositionspolitiker Kım Dae
ark Chung Hee lobten sıch bei dıeser Gelegenheit wıederholt Jung urz VOT seiner Verschleppung 1n eiınem Interview noch
gegense1t1g Nn ihres antıkommunistischen und demokra- AauUs, daß 1n den reisen der katholischen Kırche Südkoreas der
tischen Eınsatzes. Mittlerweile wurden rei der Inhattierten Wıderstand das diıktatorische Regıme des Landes kon-
wahrscheinlich des Protestes aus dem Ausland zentriert se1i Von dieser Gruppe gehe die gröfste Hoftnung auf
autıon wıeder freigelassen. Still geworden 1St 1ın der eıne Änderung der Verhältnisse A4US.

Ruücher

XEL FRHR AMPENHAUSEN Staatskirchenrecht. schließlich auch seiner Gesamtbeurteilung des Staatskirchenmo-
Eın Leitfaden durch die Rechtsbeziehungen zwıschen Staat und dells der Bundesrepubliık Deutschland kann weıitgehend ZUSC-
den Religionsgemeinschaften. Wiıilhelm Goldmann Verlag stimmt werden. Wer sıch ıcht mi1t eınem Denken 1ın ag-

Das Wissenschaftliche Taschenbuch, Abt Rechts- und Staats- wWorten begnügt, sondern dıe Realität 1ns Auge faßtr und das
wissenschaften, Bd 39), München 1973 295 S) Staat-Kirche-Modell der Bundesrepublik Deutschland Mi1t AausSs-

ändischen Gestaltungsformen des Staatskirchenrechts vergleicht,
Das Gebiet der Beziehungen zwischen Staat und Kirche 1St se1it wiıird sıch V. Campenhausen überzeugen lassen, da{fß die Insti-
jeher eın Feld ıntensıver Auseinandersetzungen der verschie- LUtLe des Staatskırchenrechts der Bundesrepublik Deutschland
denen, das geistıge Leben eıner Gesellschaft un eınes Staates keine archais  en Relikte 2uUsSs eıner überholten Ära der Staats-
bestimmenden Kräfte Nach eıner längeren Periode relatıver kirchenhoheit, sondern der Demokratie kongruente Realısıe-
uhe rückt das Staat-Kirche-Verhältnis auch ın der Bundes- rungsformen des Grundrechts der Religionsfreiheit der Staats-
republik Deutschland wieder mehr 1ın den Mittelpunkt Ööftent- bürger und eıner sachgerechten Kooperatıon zwıschen Staat
lıcher Erörterung. Deshalb 1sSt besonders begrüßen, daß und Kırche darstellen, die dıe Exıistenz einer „freien Kırche 1m
hier eın Experte ersten Grades erstmals se1it Bestehen der Bun- freien Staat“ ermöglıchen und gewährleisten. Das gilt ıcht
desrepublık eiınen solıden systematıischen Abriß des Staats- zuletzt auch VO' der Einrichtung der Kirchensteuer und der
kirchenrechts vorlegt. Der Verfasser 1St Ordinarius für Oftent- Rechtstorm der Kırchen als „Körperschaften des öffentlichen
liches Recht, iınsbesondere Kırchenrecht, der Universität Rechts“.
München und leitet zugleich das Kirchenrechtrtliche Institut der
Evangelischen Kırche ın Deutschland 1n München. Dıeser Abrifß

LADISLAUS OROS, Über das christliche Beten. Matthıas-des Staatskirchenrechts 1St eın vorzügliches Beispiel dafür, daß
ecs durchaus möglıch ISt; te Wissenschaftlichkeit miıt eiınem Grünewald-Verlag 1973 166 S 9 19.80
flüssigen und weltanschaulichen Stil verbinden. Die Darstel-
Jung gliedert sıch 1n Trel Abschnitte: Geschichtliche Grundlagen Das Buch eınes Beters, eınes betenden Theologen und Jesuiten,
des Staatskirchenrechts (15—58), Staatskirchenrechrtliche Ord- 1St auch für gebildete Laıien hıltreich. Es Gebetsbemühun-
nung des Grundgesetzes 59—104) und Rechtsstellung der Kır- gCn VOTraus, die Voraussetzungen dafür und beschreibt
chen und Religionsgemeinschaften —- Die insgesamt vers  1edene Gebetsweisen VO' immerwährenden „Urgebet“
847 Anmerkungen, miıt denen der Vertasser seın Werk befrach- her (Röm 8, 26) Dıie Gebetserhellung ber „dıe gute Meinung“
teLt hat, und die dem wissenschaftlich Interessierten eın tietferes durchleuchtet deren Jandläufige Praxıs ebenso krıitiısch w1e die
Eındringen 1N die Detaıils der rechtlichen Grundlagen des Staat- RKReue Das Gewicht der Gebetsanleitung lıegt, auf Thomas
Kirche-Verhältnisses der Bundesrepublık Deutschland ermOg- VO Aquın und Ignatıus VO  3 Loyola zurückgreifend, auf der
lıchen, sind 1m Anschlufß den Text 1n fortlaufender Reihen- zeitgemäßen Erklärung der „letzten Dınge“, VOT allem der Eu-
folge aufgeführt — Des weıteren findet der Leser auf chariıstie MmMi1t eıner Interpretation eucharıstischer Frömmigkeıt,
den Seiten D7 I — Z iıne repräsentatıve Literaturauswahl des die A2US steriler Tradıtion und der Isolatıon des „Opfers“ her-
gängıgen Schrifttums A US den Zeitschritten ZU Staatskirchen- ausführt. Laien werden Kapitel „Weltfreudigkeit“ iıhre
recht Den Ausführungen des Verfassers er das Grundrecht Freude haben, der grundsätzlıchen Forderung, heute
der Religionsfreiheit, das Verbot der „Staatskırche“, die Rechts- VOr allem „intelligent seıiın un alle Begriffe der Verkündıi-
stellung der Kırchen als Körperschaften des Ööffentlichen Rechts, SUuNg ehrliıch überprüfen (S 120 E da WIr uns$s „keine ge1-
Konkordate un!: Kirchenverträge, das Kırchensteuerwesen und stige Miıttelmäßigkeit“ eisten können, darum Reinigung des


